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1 ANLASS UND ZIELSETZUNG

Betontrennmittel sind Bauhilfsstoffe, die benötigt werden, um eine leichte Entschalung 
von Beton zu ermöglichen und dabei gleichzeitig einwandfreie Betonoberfl ächen zu 
erzielen. Die eingesetzten Betontrennmittel basieren auf Mineralöl oder pfl anzlichen 
Ölen und werden zur Optimierung der Eigenschaften mit Additiven modifi ziert. Um die 
Gefährdung von Mensch und Umwelt gering zu halten, sind die Anforderungen an 
Betontrennmittel im Hinblick auf die sichere Verwendung der Produkte sowie an die 
Umweltverträglichkeit der Betontrennmittel gewachsen.

Ziel des Sachstandsberichtes ist es, über aktuelle Tendenzen und Entwicklungen im 
Bereich der Betontrennmittel zu informieren. Dabei werden auch aktuelle europäische 
Regelungen berücksichtigt. Zudem erfolgt eine Beschreibung und Einordnung der bei 
der Herstellung von Betontrennmitteln verwendeten Rohstoffe.

Grundsätzlich wollen die Mitgliedsunternehmen der Deutschen Bauchemie mit dem 
vorliegenden Sachstandsbericht dazu beitragen, anwender- und umweltfreundliche 
Betontrennmittel zu fördern. 

2 HISTORIE UND AKTUELLE ENTWICKLUNG 

Ab Beginn der 90er Jahre wurden bei Betontrennmitteln neben technischen Anforderun-
gen immer stärker umweltrelevante Aspekte berücksichtigt.

Dies hatte auch Auswirkungen auf einzelne Rohstoffe von Betontrennmitteln. Aroma-
tenhaltige Inhaltsstoffe wurden schrittweise ersetzt. Außerdem wurde immer häufi ger 
eine schnelle biologische Abbaubarkeit nachgefragt.

Vor diesem Hintergrund sind verstärkt Trennmittel auf Basis nachwachsender Rohstoffe 
auf dem Markt verfügbar. Diese Betontrennmittel werden in Form von Emulsionen und 
wasserfreien Produkten angeboten.

Für den Verbraucher steht eine abgerundete Palette von Betontrennmitteln für 
alle Anwendungsbereiche zur Verfügung, die auf Basis von Praxiserfahrungen 
stetig weiterentwickelt werden.

Seit 1. Juni 2007 ist die neue Europäische Chemikalienverordnung (REACH) in 
allen Staaten der EU in Kraft getreten. Sie regelt die Registrierung, Evaluierung 
(Bewertung) und Autorisierung (Zulassung) von Chemikalien. Damit gilt in der 
EU ein neues, einheitliches Chemikalienrecht, das die betroffenen Unternehmen 
umsetzen müssen. Die REACH-Verordnung schreibt vor, dass seit dem 1. Juni 
2008 ein Stoff als solcher oder als Bestandteil einer Zubereitung nicht mehr 
von einem Unternehmen in Mengen von über 1 Tonne pro Jahr hergestellt, 
importiert oder in Verkehr gebracht werden darf, wenn er nicht vorher registriert 
wurde. Es gibt aber auch Stoffe, die von der Registrierungspfl icht ausgenom-
men sind.
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Die REACH-Verordnung sieht Übergangsfristen für die Registrierung vor (siehe Abbil-
dung). Um von diesen Übergangsfristen  profi tieren  zu können,  musste  jeder Hersteller/
Importeur seine REACH-relevanten Stoffe bis zum 30. November 2010 vorregistrieren. 
Für Stoffe, hergestellt zwischen 1 und 100 Tonnen, gilt als letztes Datum einer mög-
lichen Registrierung der 31. Mai 2018.

Zur Umsetzung der REACH-Verordnung hat die EU eigens eine Europäische Agentur für 
chemische Stoffe, kurz ECHA, in Helsinki gegründet.

Die Hersteller gehören i. d. R. zu der Gruppe der nachgeschalteten Anwender (auch Down-
stream User genannt), da es sich bei  Betontrennmitteln um Formulierungen handelt.  

Dem Rohstoffl ieferanten wiederum ist die Verwendung seiner Rohstoffe mitzuteilen. 
Diese Angaben dienen zur Abschätzung möglicher Risiken für Mensch und Umwelt und 
werden im erweiterten Sicherheitsdatenblatt kommuniziert. Alle diese Angaben kommen 
letztendlich dem Anwender zugute für einen sicheren Umgang mit dem Endprodukt.
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GHS/REACH – die zeitliche Dimension 

   

GHS

REACH

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Registrierung

Kommunikation

2019

20.01.2009
GHS in Kraft

Ab 01.06.2007
REACH-SDB

* Zuzüglich 2 Jahre für Abverkauf möglich Quelle: REACH-CLP Helpdesk

01.06.2008
Start

30.11.2008
Vorregistrier-
ung

Bis 30.11.2010
Registrierungs-
phase I
(>– 1,000 t/a, 
R50/53 >– 100 t/a,
CMR 1,2 >– 1 t/A)

Bis 31.05.2013
Registrierungsphase II
(>– 100 t/a)

Bis 31.05.2018
Registrierungs-
phase III
(>– 1 t/a)

Ab 01.12.2010
Stoffe * nach GHS 
einstufen und 
kennzeichnen

Ab 01.06.2015
Gemische * nach 
GHS einstufen und 
kennzeichnen

01.12.2010
Einstufungs- und
Kennzeichnungsverzeichnis
Meldung verbindlich



Nach der REACH-Verordnung ist die GHS-Verordnung der Vereinten Nationen und 
deren Umsetzung durch die europäische CLP-Verordnung die zweite große Änderung im 
europäischen Chemikalienrecht innerhalb kurzer Zeit. Am 20. Januar 2009 ist die 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft 
getreten.

Ziel der Verordnung ist, ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und für 
die Umwelt sicherzustellen sowie den freien Warenverkehr innerhalb des gemeinsamen 
europäischen Binnenverkehrs von chemischen Stoffen, Gemischen und bestimmten 
spezifi schen Erzeugnissen zu gewährleisten. Die weltweite Harmonisierung von Vor-
schriften für die Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen (GHS der 
UN) für das Inverkehrbringen und die Verwendung einerseits und für den Transport 
andererseits soll, neben dem Schutz des menschlichen Lebens und der Umwelt, auch zu 
einer Vereinfachung des Welthandels führen.

Die neue Verordnung ist seit ihrem Inkrafttreten am 20. Januar 2009 anzuwenden. 
Danach erfolgte die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung für Stoffe bis zum 
1. Dezember 2010 gemäß der RL 67/548/EWG (Stoff-RL) und wird für Gemische bis zum 
1. Juni 2015 gemäß der RL 1999/45/EG (Zubereitungs-RL) umgesetzt. Natürlich kann 
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung für Zubereitungen bereits vor dem 
1. Juni 2015 nach den Vorschriften der GHS-Verordnung erfolgen, die Bestimmungen 
der Zubereitungs-RL fi nden in diesem Fall keine Anwendung.

Die Verordnung soll gefährliche Chemikalien identifi zieren und ihre Anwender über die 
jeweiligen Gefahren mit Hilfe von Kennzeichnungssymbolen und -sätzen auf den Ver-
packungsetiketten und mit Hilfe von Sicherheitsdatenblättern informieren. 

In dem Zusammenhang wurden die Gefahrensymbole (auch Piktogramme genannt) welt-
weit vereinheitlicht.

Die bekannten R- und S-Sätze werden bis spätestens Juni 2015 durch H- und P-Sätze 
abgelöst.

Wie die neuen Kennzeichnungssymbole aussehen, kann auf der UNECE-Homepage ein-
gesehen werden. 

Quelle: REACH-CLP Helpdesk
(http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Startseite.html)
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3 ANWENDUNG

Betontrennmittel müssen, unabhängig von der Rohstoffbasis, verschiedene Anforder-
ungen erfüllen. Hierzu zählen die betontechnologischen Funktionen, die anwendungs-
technischen Eigenschaften und die Arbeitssicherheit.

3.1 Betontrennmittelarten

3.1.1 Betontrennmittel auf Mineralölbasis

In der Bauwirtschaft werden überwiegend Betontrennmittel auf Mineralölbasis einge-
setzt.

Lösemittelfreie Betontrennmittel auf Mineralölbasis zählen zur Trennmittelgruppe mit 
der größten Marktbedeutung im Ortbetonbau. Die auf dem Markt befi ndlichen Produkte 
erfüllen die anwendungstechnischen sowie betontechnologischen Anforderungen an 
Betontrennmittel gut bis sehr gut.

Lösemittelhaltige Trennmittel auf Mineralölbasis, die zusätzlich zu den üblichen beton-
technologischen Funktionen überdurchschnittliche Leistungen bei der Herstellung von 
Sichtbetonfl ächen bei horizontaler Anwendung erbringen müssen, werden meist in der 
Fertigteilindustrie verwendet.

Wässrige Emulsionen und Emulsionskonzentrate auf Basis von Mineralöl werden über-
wiegend für saugende Brettschalungen eingesetzt. Die Stabilität sowie die Lagerzeit 
und die Frostempfi ndlichkeit sind zu berücksichtigen.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass Trennmittel auf Mineralölbasis einen hohen Ent-
wicklungsstandard erreicht haben. In Verbindung mit einer großen Typenvielfalt ist 
praktisch jede Schalungsaufgabe im Baugewerbe durch ein Trennmittel auf Mineral-
ölbasis lösbar.

3.1.2 Betontrennmittel auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Trennmittel auf dieser Basis wurden bis vor einigen Jahren im Wesentlichen auf Grund 
von ökologischen Aspekten als Alternative zu mineralölbasierten Betontrennmitteln ein-
gesetzt. Inzwischen erzeugt der Trend zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Bauprodukten 
auch bei Betontrennmitteln eine verstärkte Nachfrage nach günstig bewerteten Pro-
dukten. Parallel dazu hat sich auf der Rohstoffseite das Angebot in den letzten Jahren 
verbreitert, hervorgerufen durch den fl ächendeckenden Einsatz von Pfl anzenölestern im 
Treibstoffbereich. Dadurch ergeben sich für die Hersteller der Betontrennmittel bessere 
Möglichkeiten, Produkte zu formulieren und zu marktüblichen Konditionen anzubieten.
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Grundsätzlich sind Produkte auf dieser 
Basis aus raffi nierten Pfl anzenölen, Pfl an-
zenölestern und ggf. auch aus Fettalkoholen 
aufgebaut. Durch die polare Struktur der 
Inhaltsstoffe eignen sie sich besonders gut 
zum Emulgieren, so dass die Mehrzahl der 
auf dem Markt angebotenen Emulsions-
trennmittel aus nachwachsenden Rohstof-
fen besteht.

Bezüglich der betontechnologischen Eigen-
schaften liegen sehr gute Erfahrungen vor. 
Bei sorgfältiger Anwendung kann eine her-
vorragende Sichtbetonqualität erzielt wer-
den.

Betontrennmittel auf Basis nachwachsen-
der Rohstoffe, vor allem Emulsionsprodukte, 
werden überwiegend in Fertigteilwerken 
angewendet. 

3.2 Betontechnologische Funktionen

Ziel des Einsatzes eines jeden Betontrennmittels ist es, den Ausschalvorgang auch bei 
unterschiedlichen Temperaturbedingungen leicht und störungsfrei sicherzustellen. Es 
darf keine Beeinfl ussung der Betonerhärtung (starkes Abmehlen, Absanden) entstehen. 
Zudem müssen Störungen in der Betonrandzone, die zur Minderung der Druckfestigkeit 
oder, im Falle nachfolgender Beschichtungen, zur Verschlechterung der Haftung führen, 
vermieden werden. Das Betontrennmittel darf die einheitliche Farbgebung des Betons 
nicht beeinfl ussen (Wolkenbildung) und soll Poren- und Lunkerbildung weitgehend 
verhindern. Es muss außerdem die Schalung vor Witterungseinfl üssen schützen, damit 
die Betonoberfl äche nicht durch negative Einfl üsse (z. B. Holzzuckeraustritt, Rost, 
Fäulnis, Austrocknung) in der Qualität beeinträchtigt wird.

3.3 Anwendungstechnische Anforderungen

Betontrennmittel müssen in gleichmäßig geschlossener Schicht und in der Regel dünn 
aufgetragen werden, um die oben aufgeführten betontechnologischen Funktionen zu 
erhalten. Der Auftrag muss einfach, wirtschaftlich und bei unterschiedlichen Witterungs-
bedingungen erfolgen können. Durch das Betontrennmittel dürfen sich keine Rückstände 
auf der Schalung aufbauen, und der Reinigungsaufwand der Schalung soll so gering wie 
möglich sein. Der Betontrennmittelfi lm auf der vorbereiteten Schalung muss bis zur 
Betonierung resistent sein gegen Witterungseinfl üsse und eine möglichst geringe Neigung 
zur Aufnahme von Verschmutzungen haben. Betontrennmittel sollen im Gebinde mög-
lichst lange lagerstabil bleiben. Emulsionen müssen über einen ausreichenden Temperatur-
bereich hinweg stabil sein und sollten nicht separieren. Emulsionskonzentrate sollen sich 
leicht in die erforderlichen Konzentrationen abmischen lassen. 
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3.4 Verarbeitungshinweise

Die Verarbeitung von Betontrennmitteln ist unterschiedlich und wird durch die Art des 
Trennmittels und die Art der Schalung bestimmt. Bei der Anwendung sind die Hersteller-
angaben, wie z. B. die Auftragsart, die Menge und der Schalungsuntergrund zu beachten. 
In der Regel werden gebrauchsfertige Produkte verwendet. Emulsionskonzentrate werden 
vor Ort mit Wasser verdünnt. Insbesondere im Sichtbetonbereich sollten Betontrennmittel 
nur auf sauberen und trockenen Schalungsuntergründen  eingesetzt werden, um Ver-
schmutzungen der Betonoberfl äche zu vermeiden. Die Auftragstechniken werden durch 
die Herstellerangaben festgelegt. Je nach Viskosität des Betontrennmittels bestehen 
unterschiedliche Auftragsarten. In vielen Fällen werden dünnfl üssige Produkte eingesetzt, 
die mit Hochdrucksprühgeräten einen gleichmäßigen und dünnen Trennfi lmauftrag 
sicherstellen. Für besondere Anwendungen werden auch hochviskose Produkte (Pasten 
und Wachse) eingesetzt. Die Applikation ist unterschiedlich und wird durch die Scha-
lungsgröße/-art und das Betontrennmittel bestimmt. Der Auftrag kann mittels Hoch-
druckspritze, automatischer Sprühanlage, Gummischieber, Pinsel, Wischmopp oder 
Lappen erfolgen.

Trennmittelansammlungen auf der Schalung können zu erhöhtem Porengehalt, Absand-
ungen, Abmehlungen und Flecken auf der Betonoberfl äche führen. Ein zu geringer Trenn-
mittelauftrag kann Anhaftungen des Betons an der Schalung und Oberfl ächenstörungen 
am Beton zur Folge haben.

Wartezeiten nach dem Trennmittelauftrag sind den Herstellerangaben zu entnehmen. 
Dies gilt insbesondere für lösemittelhaltige Produkte und Emulsionen.

Bei bestimmten Betontrennmitteln auf Basis nachwachsender Rohstoffe muss der Auftrag 
besonders sorgfältig erfolgen, um Hydrophobierungseffekte auf der Betonoberfl äche zu 
vermeiden. Die Eignung des Betontrennmittels für unterschiedliche Schalungsarten (z. B. 
Holz, Stahl, Kunststoff, Beton) und Beanspruchungen (z. B. mechanische und Wärmebean-
spruchung) ist den Herstellerangaben zu entnehmen. Weitere Informationen hierzu sind 
in der von der Deutschen Bauchemie herausgegebenen Informationsschrift „Betontrenn-
mittel – Informationsschrift für den Anwender“ sowie im Merkblatt „Technische Aus-
rüstung für die Lagerung und Anwendung von Betontrennmitteln“ enthalten. 
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4 UMWELTASPEKTE

Betontrennmittel fallen aufgrund ihrer stoffl ichen Beschaffenheit in die Regelungs-
bereiche einiger Vorschriften bezüglich Umwelt und Arbeitssicherheit. Neben obligato-
rischen Aussagen zum sicheren Umgang, zur Lagerung und Entsorgung von Beton-
trennmitteln müssen auch das Gefahrstoffrecht, die Vorschriften zur Beförderung 
gefährlicher Güter und die biologische Abbaubarkeit betrachtet werden.

4.1 Arbeitssicherheit / Arbeitsschutz 

Bei der Anwendung von Betontrennmitteln ist der Kontakt mit der Haut durch das 
Tragen geeigneter Arbeitskleidung und ölfester Schutzhandschuhe zu vermeiden. 
Verunreinigte Kleidung sollte gewechselt und gereinigt werden. Prinzipiell sollte nicht 
gegen die Windrichtung oder „über Kopf“ gesprüht werden. Dies lässt sich durch ent-
sprechende Arbeitsweise mit Verlängerungssprührohren erreichen. Eine sorgfältige 
Hautpfl ege ist wichtig. Hier empfi ehlt sich die Verwendung von rückfettenden Cremes. 
Bei Nichteinhaltung dieser einfachen Hautschutzmaßnahmen kann es durch immer 
wiederkehrenden Hautkontakt zu Allergien und Reizungen kommen, da Trennmittel das 
natürliche Fett der Haut lösen. Gerade im Betonbau wird dies durch die alkalische 
Reaktion bei Hautkontakt von Zement oder Beton verstärkt. Spritzer, die ins Auge 
gelangen, können zu Reizungen führen. Deshalb sollte es selbstverständlich sein, eine 
Schutzbrille zu tragen.

Neben den allgemeinen Hygienemaßnahmen sind auch noch eine Reihe von tech-
nischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen zu treffen:

 bei Arbeiten in Räumen für Frischluftzufuhr sorgen
 von Zündquellen (auch elektrische Geräte ohne Ex-Schutz) fernhalten, nicht rauchen,  

keine offenen Flammen! (insbesondere bei lösemittelhaltigen Betontrennmitteln)
 Gebinde geschlossen halten
 Waschgelegenheit vorsehen
 Augendusche oder Augenspülfl asche bereitstellen.

Es wird empfohlen, das Merkblatt D 170 Betontrennmittel der BG Bau zu 
beachten.

Bei Verwendung von Betontrennmitteln in geschlossenen Räumen kön-
nen unter Umständen, bedingt durch Lösemitteldämpfe oder Sprühnebel, 
hohe Konzentrationen an Kohlenwasserstoffdämpfen auftreten. Der 
Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, eine Gefährdungsanalyse durchzu-
führen und sich daraus ergebende Maßnahmen zu ergreifen (z. B. Erstel-
lung einer Betriebsanweisung). 

Eine differenzierte Einstufung der Betontrennmitteltypen nach Gefahr-
stoffrecht in GISCODEs wurde durch GISBAU in Abstimmung mit der 
Deutschen Bauchemie e.V. vorgenommen. Für jeden GISCODE existiert ein 
Merkblatt mit Produktinformationen, in dem Eigenschaften und mögliche 
Gefährdungspotentiale erfasst sind.

Durch die Einführung der neuen GHS-Verordnung hat sich bei vielen 
Betontrennmitteln die Einstufung des Produktcodes (BTM) aufgrund ihrer 
Viskosität geändert.
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Zum 01. Dezember 2010 hat sich die Viskositätsgrenze für Mineralöle zur Kennzeichnung 
von < 7 mm²/s auf ≤ 20,5 mm²/s, bestimmt bei 40 °C, erhöht. Bedingt durch eine zuneh-
mende Marktakzeptanz wurde für kennzeichnungsfreie Betontrennmittel-Emulsionen 
der neue Produktgruppencode BTM 5 eingeführt. Die Produktgruppencodes wurden der 
aktuellen CLP-Verordnung angepasst. Daher fallen nahezu alle Produkte auf dieser Basis 
aus dem Produktcode BTM 10 heraus und werden in BTM 20 eingestuft. Für Betontrenn-
mittel ab einem Mineralölanteil von ≥ 10,0 % gilt dies seit dem 01. Juni 2015. [25]

Nach Einschätzung der in der Deutschen Bauchemie e.V. organisierten Hersteller wer-
den die meisten Trennmittel in BTM 10, BTM 15, BTM 20, BTM 30 und BTM 50 einge-
ordnet.

Schema „Produktgruppen Betontrennmittel“ 
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Betontrennmittel

BTM 5
Betontrennmittel-Emulsionen,

kennzeichnungsfrei
> 60

Keine Kennzeichnung

EUH 208 und/oder EUH 210

BTM 60
Betontrennmittel,

entzündbar, aromatenarm

BTM 10
Betontrennmittel,

kenn zeich nungsfrei

BTM 15
Betontrennmittel-Emulsionen,

konservierungsmittelhaltig

BTM 20
Betontrennmittel,

dünnfl üssig

BTM 30
Betontrennmittel,
entaromatisiert

BTM 40
Betontrennmittel,

aromatenarm

BTM 50
Betontrennmittel,

entzündbar, entaromatisiert

BTM 70
Betontrennmittel,
leicht entzündbar

> 60

> 60

> 60

> 60

23 - 60

< 23

Flammpunkt [°C] Produkt-CodeGHS/CLP

GHS08, GHS02, GHS07,
H304, H226, H336

GHS08, GHS02, GHS07,
H304, H225, H336

GHS08, GHS07, H304



Bei Verwendung eines Sprühgerätes zum Betontrennmittelauftrag entstehen „Sprühnebel“ 
(Aerosole). Aerosole mit Teilchengrößen unter 10 µm sind nach Aussagen der medizi-
nischen Fachliteratur lungengängig. Dabei können sich Aerosolpartikel mit einem 
Durchmesser < 5 µm im peripheren Bronchialbaum (Alveolen) ablagern, während Partikel 
mit einem Durchmesser zwischen 5 µm und 10 µm in den oberen Luftwegen und dem 
zentralen Bronchialbaum abgelagert werden. Um der Frage nachzugehen, ob das Ver-
sprühen von Betontrennmitteln zu alveolengängigen Partikeln in den Sprühnebeln führt, 
wurden im Auftrag der Deutschen Bauchemie Untersuchungen zur Teilchengrößen-
verteilung der dabei entstehenden Tröpfchen durchgeführt. Untersucht wurden dabei fünf 
unterschiedliche mineralölbasierte Betontrennmittel.

Um eine generelle Aussage für die am Markt befi ndlichen Betontrennmittel ableiten zu 
können, wurden sowohl lösemittelhaltige als auch lösemittelfreie Produkte ausgewählt. 
Das Versprühen erfolgte mit einer in der Praxis üblicherweise verwendeten Handspritze 
unter Verwendung einer sehr feinen Flachstrahldüse bei einem Arbeitsdruck von 5 bar. Die 
Ermittlung der Partikelgrößenverteilung mittels Laser-Diffraktionsverfahren hat gezeigt, 
dass die Sprühnebel unter den genannten Untersuchungsbedingungen keine nennens-
werten Anteile an Partikeln < 5 µm enthielten. Auch in dem für die Beantwortung der 
Fragestellung relevanten Bereich zwischen 5 µm und 10 µm lagen die ermittelten Anteile 
deutlich unter ein Prozent.

Die Ergebnisse belegen, dass eine Lungengängigkeit der beim sachgemäßen Versprühen 
von Betontrennmitteln entstehenden Nebel nicht gegeben ist.
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Abbildung: Partikelgrößenverteilung von Trennmitteln (Auszug aus Analysebericht [15]) 



4.2 Transport / Lagerung 

Der Transport und die Lagerung von Betontrennmitteln erfolgt in fest verschlossenen 
Gebinden. Tritt eine Leckage auf, so kann das fl üssige Betontrennmittel ungehindert ins 
Erdreich eindringen und somit auch eine Verbindung zum Wasser entstehen, gleich ob 
Grund- oder Oberfl ächenwasser. Die allgemeine Verwaltungsvorschrift (VwVwS) zum 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) beurteilt die Stoffe, die nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers nachteilig verändern. 
Entsprechend ihrer Eigenschaften werden sie als nicht wassergefährdend (nwg) einge-
stuft oder einer Wassergefährdungsklasse (WGK) zugeordnet:

nwg: nicht wassergefährdend

WGK 1: schwach wassergefährdend
WGK 2: wassergefährdend
WGK 3: stark wassergefährdend

Die Bewertung des Wassergefährdungspotentials erfolgt aufgrund von Stoffeigenschaf-
ten, insbesondere der akuten Toxizität gegenüber Säugetieren (oral und/oder dermal), 
der Toxizität gegenüber aquatischen Organismen (meist Fisch und Bakterie), der biolo-
gischen Abbaubarkeit, sowie des Bioakkumulationspotentials, durch die Kommission zur 
Bewertung wassergefährdender Stoffe (KBwS), in der Bund, Länder und Industrie ver-
treten sind.

Betontrennmittel sind in der Regel Zubereitungen mit wassergefährdenden Stoffen. Die 
Einstufung von Stoffgemischen wird in der VwVwS beschrieben. Nach den dort genann-
ten Regeln kann der Hersteller für sein Betontrennmittel eigenverantwortlich eine 
Selbsteinstufung vornehmen.

Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen unterliegen gesetzlichen Anforderungen, die von dem Ge-
fährdungspotential der Anlage abhängig sind. Diese ergeben sich 
aus der Wassergefährdungsklasse und der Menge der wassergefähr-
denden Stoffe (siehe hierzu länderspezifi sche Verordnungen).

Hinzukommend gilt für die Lagerung die Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV), in der der Arbeitgeber verpfl ichtet wird, für 
jeden eingesetzten Rohstoff eine Gefährdungsanalyse unter Zuhilfe-
nahme der CLP-Verordnung und der allgemeinen Grundsätze des 
Arbeitsschutzes durchzuführen und Ergebnisse hieraus umzusetzen.
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Für den Transport von Betontrennmitteln gilt nach dem europäischen Übereinkommen die 
ADR (01.01.2011) zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, zu 
Luft und zu Binnengewässern. Die Beförderung auf See hat eine eigene Vorschrift 
(GGVSee).

Ein Betontrennmittel wird zum Gefahrgut durch Erreichen der Flammpunktgrenze oder 
durch Umweltgefahr. Das Gefahrenpotential liegt somit im Einsatz von Lösemitteln mit 
niedrigen Flammpunkten (<  61 °C) oder umweltgefährdenden Stoffen.

 
4.3 Entsorgung 

Reste von Betontrennmitteln sind ölhaltige Substanzen, gleich welcher Rohstoffbasis sie 
angehören. Reste sind getrennt von anderen Stoffen zu entsorgen und nicht mit anderen 
Stoffen zu vermischen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass Restmengen nicht ins 
Erdreich eindringen bzw. in Kontakt mit Grund- oder Oberfl ächenwasser kommen.

Anhaftungen an Schalungsresten können bei der Entsorgung, aufgrund der gering-
fügigen Mengen, unberücksichtigt bleiben.

Die restentleerten Gebinde sind entsprechend der Verpackungsverordnung (VerpackV) 
dem Stoffrecycling zuzuführen. Dazu tragen die Verpackungen Lizenzzeichen der Ent-
sorgungswirtschaft. Angaben zur Entsorgung sind den Sicherheitsdatenblättern der 
Hersteller zu entnehmen.
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4.4 Biologische Abbaubarkeit 

Gelangt ein Betontrennmittel in die Umwelt, so wird das Ökosystem damit belastet. Bei 
Betontrennmitteln betrachtet man in der Regel den Einfl uss auf das aquatische Öko-
system, indem man die biologische Abbaubarkeit bestimmt. Man unterscheidet zwi-
schen schnell, inhärent (potentiell) und prinzipiell biologisch abbaubar. Der biologische 
Abbau ist die von Mikroorganismen bewirkte chemische Umwandlung organischer 
Stoffe bis zur Mineralisierung oder/und die Bildung von Biomasse in wasserhaltiger 
Umgebung. Für jede Stufe gibt es spezifi sche Testmethoden. Ein schnell abbaubares 
Betontrennmittel belastet das Ökosystem am wenigsten.

Die Bestimmung der schnellen biologischen Abbaubarkeit geschieht nach der OECD-
Richtlinie 301. Entscheidend ist hier die Höhe der biologischen Abbaubarkeit im sog. 
10-Tage-Fenster. Da sich nicht jeder dieser Tests für die Untersuchung ölhaltiger 
Produkte eignet, ist für die Beurteilung von Betontrennmitteln, unter den in Frage kom-
menden Verfahren OECD 301 A-F, ein auf die Zusammensetzung des Produktes abge-
stimmtes Prüfverfahren auszuwählen.

Betontrennmittel auf Mineralölbasis sind in der Regel inhärent (potentiell) oder prinzi-
piell biologisch abbaubar, die auf Basis nachwachsender Rohstoffe in der Regel schnell 
abbaubar. Mit zunehmendem Umweltbewusstsein ist daher zu beobachten, dass biolo-
gisch schnell abbaubare Produkte auf Basis nachwachsender Rohstoffe immer stärker 
nachgefragt werden.

BOD – Biologischer Sauerstoffbedarf 
CO2 – Kohlendioxidentwicklung
COD – Chemischer Sauerstoffbedarf 
DOC – Gelöster organischer Kohlenstoff
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Testmethode Parameter Dauer (Tage) Grenzwert (%) OECD Guideline

schnell biologisch abbaubar

DOC Die Away Test DOC 28 70 310A

CO2 - Evolution Test CO2 28 60 301B

Closed Bottle Test BOD 28 60 301D

Manometric Respirometry Test BOD 28 60 301F

mod. MITI (I) Test BOD 28 60 301C

mod. OECD Screening Test DOC 28 70 301E

inhärent biologisch abbaubar

Zahn-Wellens / EMPA-Test DOC / COD 28 20 302B

mod. SCAS Test DOC variabel 20 302A

mod. MITI (II) Test BOD 28 20 302C

prinzipiell biologisch abbaubar

Simulations Test DOC 3-6 Wochen 303A



Weiterhin besteht noch die Möglichkeit, ein Trennmittel mit dem „Blauen Engel“ zu 
kennzeichnen. Hierfür müssen die im RAL-UZ 178 angegebenen Anforderungen erfüllt 
werden. 

4.5 Einsatz im Trinkwasserbereich

Für Auskleidungen, die mit Trinkwasser in Berührung kommen, dürfen nach § 17 der 
Trinkwasserverordnung nur Materialien verwendet werden, die im Kontakt mit Wasser 
Stoffe nicht in Konzentrationen abgeben, die höher sind als nach den anerkannten 
Regeln der Technik unvermeidbar, den Schutz der menschlichen Gesundheit mindern 
oder den Geruch oder Geschmack des Wassers verändern. Das DVGW-Arbeitsblatt 
W 347 defi niert die hygienischen Anforderungen und Prüfungen für zementgebundene 
Werkstoffe, Zusatzmittel, Zusatzstoffe und Bauhilfsstoffe, zu denen auch die Beton-
trennmittel gehören.

Betontrennmittel müssen sowohl einer mikrobiologischen Prüfung nach DVGW-
Arbeitsblatt W 270 als auch Migrationsprüfungen (z. B. Geruch, Trübung, TOC- und 
Schwermetallabgabe) unterzogen  werden. Außerdem müssen ihre Inhaltsstoffe in der 
dem Arbeitsblatt W 347 anhängenden Positivliste (Anhang A) aufgeführt sein.
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4.6  Europäische Klassifi zierungssysteme zur Bewertung 
von Betontrennmitteln

In den meisten europäischen Ländern gibt es kein spezielles Klassifi zierungssystem für 
Betontrennmittel, sondern die vorhandenen Systeme erstrecken sich auf alle Bau-
produkte. 

Beispielsweise wird in Schweden das BASTA-System angewendet, das 
die Verwendung gefahrstoffhaltiger Bauprodukte ausschließen soll. 
Anbieter können ihre Produkte, z. B. auch Betontrennmittel, registrie-
ren, wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllen. Die Bewertungskrite-
rien für die Produktzusammensetzung orientieren sich an der CLP-
Durchführungsverordnung der Europäischen Gemeinschaft.

In Frankreich und in den Niederlanden wurden von den zuständigen 
Fachverbänden Klassifi zierungssysteme speziell für Betontrennmittel ge-
schaffen, um die Transparenz und Vergleichbarkeit, der auf dem Markt 
befi ndlichen Produkte, im Hinblick auf die Umwelteigenschaften zu 
verbessern.

Der französische Verband der Beton- und Mörtelzusatzmittelhersteller (SYNAD) hat 
2010 seine Klassifi zierung für Betontrennmittel überarbeitet. In der SYNAD sind die 
wichtigsten Anbieter bauchemischer Produkte des französischen Marktes organisiert. 
Die Betontrennmittel werden nach stoffl ichen Gesichtspunkten (pfl anzlich/mineralöl-
basierend) in Gruppen eingeteilt. Innerhalb der Gruppen werden die Produkte nach den 
Kriterien Feuergefahren, Arbeitshygiene, VOC-Gehalt und biologische 
Abbaubarkeit nach OECD 301F bewertet. Dabei werden ein bis vier 
Wassertropfen-Symbole vergeben. Betontrennmitteln auf Basis 
pfl anzlicher Öle wird ein Gütesiegel in Form eines Kleeblatts verlie-
hen (Appellation Végétal).

Die 10-jährige Erfahrung mit der Classifi cation SYNAD hat gezeigt, dass die Verbreitung 
und Akzeptanz von Betontrennmitteln auf Basis pfl anzlicher Öle auf dem französischen 
Markt gestiegen ist.

Bereits 1998 hat auch der Verband der Niederländischen Betontrennmittelhersteller 
(Stichting Beton Losmiddel Fabrikanten) in Zusammenarbeit mit Gesundheitsbehörden 
ein Klassifi zierungssystem ins Leben gerufen. In dem Verband sind 5 Anbieter von 
Betontrennmitteln organisiert, die etwa 85 % des niederländischen Marktes abdecken. 
Die Produkte werden in 5 Klassen eingeteilt, die nach biologischer Abbaubarkeit und der 
Kennzeichnung nach der CLP-Verordnung differenziert werden. Trennmittel, überwie-
gend hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen, leicht biologisch abbaubar nach 
OECD 301 und lösemittelfrei, werden in die höchste Klasse eingeordnet. Auch auf dem 
niederländischen Markt hat die Klassifi zierung der BLF die Akzeptanz und Verbreitung 
von Trennmitteln aus nachwachsenden Rohstoffen erfolgreich gefördert. Seit der 
Einführung ist jedoch keine Aktualisierung der Klassifi zierung erfolgt.
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5 ROHSTOFFE

5.1 Hauptbestandteile

5.1.1 Mineralöle (paraffi n- und naphtenbasisch) 

Mineralöle sind komplexe Stoffgemische aus paraffi nischen, naphthenischen und aro-
matischen Kohlenwasserstoffketten mittlerer Länge. In aller Regel sind die in Beton-
trennmitteln eingesetzten Mineralöle hoch hydriert, so dass der Aromatenanteil sehr 
gering gehalten werden kann. Der Flammpunkt der eingesetzten Mineralöle liegt deut-
lich über 100 °C.

Die Zusammensetzung wird im Wesentlichen durch die Herkunft bestimmt. Vorkommen 
mit naphthenischem Hauptbestandteil sind überwiegend in Argentinien und Venezuela. 
Vorkommen mit paraffi nischem Hauptbestandteil sind weit verbreitet. Die für Beton-
trennmittel eingesetzten Öle werden durch fraktionierte Destillation oder durch Kracken 
(Spalten der großen Moleküle) und Hydrieren gewonnen. Im Betontrennmittel hat das 
Mineralöl die Aufgabe des Träger- oder Basisrohstoffes und trennt den Beton von der 
Schalung durch die physikalischen Bedingungen (hydrophobe Wirkung von Öl zum 
Wasser).

Naphthenische und paraffi nische Mineralöle sind keine Gefahrstoffe im Sinne der CLP-
Verordnung, sofern die kinematische Viskosität größer 20,5 mm²/s bei 40 °C ist und der 
PCA-Gehalt unter 3 % liegt.

5.1.2 Syntheseöle

Syntheseöle sind hochwertige, mit defi nierten chemischen und physikalischen 
Eigenschaften hergestellte Grundöle für die verschiedensten Anwendungs-
bereiche.

Diese werden als paraffi nbasische Grundöle aus der hydrierenden Spaltung 
(Hydrocracking) von langkettigen Paraffi nen (Gatsch) gewonnen. Die als 
Verunreinigung vorliegenden ungesättigten Verbindungen werden durch 
Wasserstoffanlagerung hydriert. Syntheseöle werden in Trennmitteln als 
Trägerfl üssigkeiten für Additive eingesetzt.

Syntheseöle sind keine Gefahrstoffe im Sinne der CLP-Verordnung, sofern die 
kinematische Viskosität größer 20,5 mm²/s bei 40 °C ist und der PCA-Gehalt 
unter 3 % liegt.  
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5.1.3 Gasöle

Eine neue Rohstoffbasis für die Herstellung von Trennmitteln sind Kohlenwasserstoffe, 
die nach dem GtL-Verfahren (Gas-to-Liquids) hergestellt werden. Beim GtL-Verfahren 
wird Erdgas durch Zufuhr von Sauerstoff und Wasserstoff zu Synthesegas und in einer 
Fischer-Tropsch-Synthese zu Kohlenwasserstoffgemischen umgewandelt.

Diese neue Rohstoffbasis ist völlig schwefelfrei, enthält keine aromatischen Verbindungen 
oder organischen Stickstoff. Die PCA-Gehalte sind außerordentlich niedrig und liegen 
in Summe < 1ppm.

Der neue Rohstoff ist farb- und geruchlos. Die Kennzeichnung erfolgt nach den gleichen 
Regeln wie bei Mineral- und Syntheseölen.
 
5.1.4 Pfl anzenöle

Pfl anzenöle sind Öle auf Basis nachwachsender Rohstoffe (Raps-, Soja-, Kokos-, Palm-
kern-, Sonnenblumenöl etc.). In chemischer Hinsicht handelt es sich um Triglyzeride 
natürlicher Fettsäuren.

Pfl anzenöle werden aus dem Anbau obiger Pfl anzen gewonnen. Im Trennmittel hat das 
Pfl anzenöl die Aufgabe des Träger- oder Basisrohstoffes. Die Trennwirkung erfolgt che-
misch/physikalisch.

Raps- und Sonnenblumenöle sind in der Regel nicht wassergefährdende Stoffe. Die für 
Betontrennmittel eingesetzten Pfl anzenöle sind nicht toxisch und es liegt keine Ein-
stufung gemäß CLP-Verordnung vor. 

5.1.5 Fettsäureester

Fettsäureester (FSE) werden sowohl direkt (z. B. aus Rapsöl) gewonnen als auch zuneh-
mend durch Ver- oder Umesterung natürlicher Ressourcen hergestellt. Sie werden in der
Schmierstoff- und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. In Betontrennmitteln auf 
Mineralölbasis verwendet man FSE als Additive. Je nach Typ des Esters stehen poren-
mindernde Funktion oder Verbesserung der Trennleistung im Vordergrund. In mineral-
ölfreien Trennmitteln verwendet man FSE sowohl als Additive aus den angeführten 
Gründen wie auch als Basisöle aufgrund der günstigen ökologischen Voraussetzungen 
der FSE.

Bestimmte Ester von Speisefettsäuren sind als Zusätze 
für Lebensmittel (z. B. E 491– 495) erlaubt. Sie sind 
schnell biologisch abbaubar. Nur FSE mit geradzah-
liger, unverzweigter C-Kette und mit 12 und mehr 
C-Atomen sowohl beim Fettsäure- als auch beim Fett-
alkoholrest sind nicht wassergefährdende Stoffe, 
ansonsten ist die WGK 1 vorherrschend.
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5.1.6 Wachse
Wachs ist eine technologische Sammelbezeichnung für eine Reihe natürlicher und 
künstlich gewonnener Stoffe mit folgenden wesentlichen Eigenschaften:

 über 40 °C ohne Zersetzung schmelzend
 schon wenig oberhalb des Schmelzpunktes verhältnismäßig niedrigviskos
 stark temperaturabhängig in Konsistenz und Löslichkeit

Nach ihrer Herkunft teilt man Wachse in natürliche Wachse (z. B. pfl anzliche Wachse, 
tierische Wachse, Mineralwachse), chemisch modifi zierte Wachse und synthetische 
Wachse (z. B. Hartwachse) ein. Sie fi nden eine vielseitige Anwendung. In Betontrenn-
mitteln werden sie als Basisstoff oder auch als Additiv zur Verbesserung der Trenn-
fi lmeigenschaften eingesetzt.

Wachse sind in der Regel nicht wassergefährdende Stoffe oder in die Wassergefähr-
dungsklasse 1 eingestuft. 

5.1.7 Lösemittel paraffi nisch

Lösemittel für Betontrennmittel sind paraffi nbasische, dünnfl üssige, 
fl üchtige, komplexe Kohlenwasserstoffgemische. Im Trennmittelbereich 
werden bevorzugt entaromatisierte Kohlenwasserstoffe eingesetzt. Im 
Vergleich zu den Mineralölen erreichen die Viskositäten der Lösemittel 
Werte deutlich unter 2 mm²/s.

Lösemittel für Trennmittel, defi niert über die Siedeschnitte, werden durch 
Hydrierung von Erdölfraktionen und aus der hydrierenden Spaltung 
(Hydrocracking) gewonnen. Sie werden in den Trennmitteln zur Steuerung 
der Viskosität und Trennfi lmstärke sowie als Trägerfl üssigkeit für Additive 

– auch vermischt mit anderen höherviskosen Ölen – eingesetzt. Außerdem besitzt diese 
Stoffklasse ein sehr gutes Spreit (Kriech)-Verhalten auf der Schalung. Nach der Appli-
kation des Trennmittels dunstet das Lösemittel defi niert ab.

Paraffi nbasische, entaromatisierte Lösemittel sind der WGK 1 zugeordnet. Nach der 
CLP-Verordnung werden die Lösemittel grundsätzlich  gekennzeichnet.

5.2 Additive

5.2.1 Fettsäuren

Unter dieser Bezeichnung versteht man im Allgemeinen unverzweigte Carbonsäuren. 
Die typischen Vertreter sind solche aus natürlicher Herkunft mit 12 bis 22 C-Atomen. 
Fettsäuren (FS) gewinnt man durch Spaltung von pfl anzlichen Ölen und tierischen 
Fetten. Sie sind sehr schwache Säuren und stellen u. a. Ausgangsprodukte für Tenside, 
Schmierstoffe, Kosmetika und Nahrungsmittel dar. In Betontrennmitteln setzt man 
insbesondere Gemische höherer Fettsäuren (z. B. Stearin- und Ölsäure) ein. Sie besitzen 
die Funktion der chemischen Trennwirkung, indem sie sich mit den alkalischen 
Bestandteilen des Frischbetons an der Betonoberfl äche zu wasserunlöslichen Metall-
seifen umsetzen. Durch diese Reaktion wird die physikalische Trennwirkung verstärkt.
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Speisefettsäuren (E 570) sind als Lebensmittelzusätze erlaubt und schnell biologisch 
abbaubar. Fettsäuren mit gesättigter, unverzweigter und geradzahliger C-Kette mit 14 
und mehr C-Atomen sind nicht wassergefährdende Stoffe. Andere FS sind der WGK 1 
zugeordnet.

5.2.2 Fettalkohole

Unter Fettalkoholen (FA) versteht man im Allgemeinen lineare, gesättigte oder ungesät-
tigte primäre Alkohole mit 6 bis 22 C-Atomen. Die Herstellung erfolgt überwiegend aus 
natürlichen Fetten und Fettsäuren durch katalytische Reduktion. Es sind neutrale, ölige 
bis pastöse Flüssigkeiten, die als Rohstoffe für Tenside sowie für Cremes und Salben 
verwendet  werden. Höhere Fettalkohole werden in Betontrennmitteln aufgrund ihrer 
günstigen ökologischen Eigenschaften als Basisöl eingesetzt.

Gesättigte Fettalkohole mit 14 und mehr C-Atomen und geradzahliger C-Kette sowie 
ungesättigte FA mit 16 und 18 C-Atomen und geradzahliger, unverzweigter Kette sind 
in der Regel schnell biologisch abbaubar und fallen in die Gruppe der nicht wasserge-
fährdenden Stoffe. 

5.2.3 Harze

Die in Trennmittel verwendeten Harze sind natürliche feste oder zähfl üssige organische 
Stoffe, die sich aus verschiedenen chemischen Substanzen zusammensetzen. Die mei-
sten Harze bilden aus Lösungen oder Emulsionen nach der Trocknung zusammenhän-
gende Filme.

Die natürlichen Harze werden überwiegend aus Ausscheidungen (Harzbalsam) von 
bestimmten Bäumen gewonnen. Im Trennmittelbereich fi nden natürliche Harze in erster 
Linie als Schallacke Verwendung. Am häufi gsten werden Kolophonium-Sorten als trenn-
wirksame Bestandteile eingesetzt. 

Die verwendeten Harze sind in Wasser praktisch unlöslich und werden überwiegend in 
die Wassergefährdungsklasse 2 eingestuft

In seltenen Fällen kann es zu sensibilisierenden Effekten kommen, die eine Kennzeichnung 
nach CLP-Verordnung erforderlich machen.

5.2.4 Emulgatoren (Tenside)

Hierbei handelt es sich um sogenannte grenzfl ächenaktive Stoffe. Dies ist die Bezeich-
nung für chemische Verbindungen, die sich aus ihrer Lösung stark an Grenzfl ächen 
anreichern und dadurch die Grenzfl ächenspannung herabsetzen. Dadurch werden nicht 
mischbare Flüssigkeiten (z. B. Öl / Wasser) mischbar, d. h. es entsteht eine Emulsion. In 
diesem Fall wirkt ein Tensid also als Emulgator.

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Tensidtypen ist sehr groß. Tenside können 
natürlicher, teilsynthetischer und vollsynthetischer Herkunft sein. Außerdem können sie 
in die Wirkungsklassen anionische Tenside, kationische Tenside, nichtionische Tenside 
und Amphotenside eingeteilt werden. Die Einsatzgebiete von Tensiden bzw. Emulgatoren 
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sind äußerst vielfältig und bei der Formulierung von Trennemulsionen unerlässlich. In 
nichtwässrigen Trennmitteln werden sie als Spreitungsmittel und als Additive zur 
Porenunterdrückung an der Betonoberfl äche eingesetzt. Im Trennmittelbereich werden 
meist Fettsäureester (ethoxyliert und nicht ethoxyliert), Fettalkohol- und Fettamine-
thoxylate verwendet.

Von den meisten Tensiden geht auf aquatische Organismen längerfristig eine schädi-
gende Wirkung aus, die zu einer Einstufung in die WGK 2 führt. Einige Tenside sind 
jedoch der Wassergefährdungsklasse 1 zugeordnet. Fast alle Tenside im Trennmittelbereich 
verfügen über eine schnelle biologische Abbaubarkeit. 

Die eingesetzten Produkte sind nach der CLP-Verordnung überwiegend kennzeichnungs-
pfl ichtig.

5.2.5 Korrosionsinhibitoren

Zum passiven Korrosionsschutz geeignete Produkte, mit denen Anlagen usw. gegen den 
Angriff korrodierender Medien geschützt werden können.

Typische Korrosionsinhibitoren in Trennmitteln sind Calciumsulfonate, Bernsteinsäure-
halbester, Fettamine oder Imidazolinverbindungen. Sie werden in Trennmitteln ein-
gesetzt, um Rostbildung auf Stahlschalungen temporär vorzubeugen.

Die in Trennmitteln verwendeten Korrosionsinhibitoren sind in der Regel in die Wasser-
gefährdungsklassen 1 bzw. 2 eingestuft. Sie sind mindestens inhärent biologisch abbau-
bar; im Einzelfall schnell biologisch abbaubar. 

Die eingesetzten Produkte sind  nach der CLP-Verordnung überwiegend kennzeich-
nungspfl ichtig.

5.2.6 Biozide

Bei der Herstellung von Trennmittel-Emulsionen ist es unbedingt erforderlich, ein Biozid 
als Konservierungsmittel zum mikrobiellen Schutz der wässrigen Emulsion gegen Bak-
terien, Hefen und Pilze zu verwenden.

Das Konservierungsmittel und die darin verwendeten Wirkstoffe unterliegen den 
Bestimmungen und Vorgaben der europäischen Biozidverordnung (BPR). 

Die Einsatzmengen betragen je nach Emulsionstyp 0,05 -1,0 %, bezogen auf die Ge-
samtformulierung.

Einige wichtige Biozid-Wirkstoffe sind schon heute ab einer gewissen Einsatzmenge als 
sensibilisierend eingestuft. Aufgrund der CLP-Verordnung ändern sich die Kriterien für 
die ergänzende Kennzeichnung von Gemischen, die sensibilisierende Stoffe in geringen 
Konzentrationen enthalten. Daher kann es notwendig werden, Trennmittel-Emulsionen 
ab dem 1. Juni 2015 mit dem EUH-Satz 208 „Enthält (Name des sensibilisierenden Stof-
fes), kann allergische Reaktionen hervorrufen“ zu kennzeichnen.
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6 ZUSAMMENFASSUNG 

In der vierten Ausgabe des Sachstandsberichts werden die Auswirkungen der neuen 
Vorschriften des europäischen Chemikalienrechts auf Betontrennmittel und deren Roh-
stoffe beschrieben. Der Sachstandsbericht gibt daher einen Überblick über aktuelle 
Tendenzen und Entwicklungen auch im europäischen Kontext.

Für den Anwender steht auf dem Markt eine abgerundete Palette von Betontrennmitteln 
für alle Anwendungsbereiche zur Verfügung. Nach wie vor am häufi gsten werden mine-
ralölhaltige Produkte verwendet. Emulsionen haben sich insbesondere im Fertigteilwerk 
als technisch sinnvolle und umweltfreundliche Alternative etabliert und einen signifi -
kanten Marktanteil (> 10 %) erreicht. Hinsichtlich Auftrag und Anwendung werden die 
wichtigsten Aspekte kurz dargestellt. Für weitergehende Informationen wird auf die von 
der Deutschen Bauchemie herausgegebenen Broschüren „Betontrennmittel – Informa-
tionsschrift für den Anwender“ [29] und „Merkblatt Technische Ausrüstung für die 
Lagerung und Anwendung von Betontrennmitteln“ [30] verwiesen.

Die seit 2009 gültige CLP-Verordnung der EU muss zum 1. Juni 2015 auch für Zube-
reitungen wie z. B. Betontrennmittel angewendet werden. Dadurch ergibt sich für einen 
Großteil der bestehenden mineralölbasierten Produkte eine Kennzeichnung, die auf eine 
geänderte Viskositätsgrenze zurückzuführen ist. Die so gekennzeichneten Produkte 
müssen als aspirationstoxisch (H 304) eingestuft werden. Betontrennmittel, die aus-
schließlich auf Basis nachwachsender Rohstoffe formuliert werden, sind nicht betrof-
fen. Eine differenzierte Einstufung nach Gefahrstoffrecht in GISCODEs wurde durch 
GISBAU in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bauchemie e.V. vorgenommen.

Auch für die in Betontrennmitteln verwendeten Rohstoffe gilt die Europäische Che-
mikalienverordnung (REACH). Deren Registrierung ist durch die Vorlieferanten inzwi-
schen weitestgehend erfolgt. 

Bei der biologischen Abbaubarkeit differenziert man in schnell, inhärent und prinzipiell 
biologisch abbaubar. Die Deutsche Bauchemie e.V. empfi ehlt zur Bestimmung des bio-
logischen Abbaus die Prüfung der Gesamtformulierung und die Wahl eines OECD-Ver-
fahrens, da bei diesen Methoden alle Bestandteile der Formulierung bewertet werden. 
Dabei ist es nicht entscheidend, ob das Produkt als Emulsion oder als ölige Zubereitung 
vorliegt. Trennmittel aus nachwachsenden Rohstoffen sind in der Regel schnell biolo-
gisch abbaubar, die auf Mineralölbasis in der Regel inhärent oder prinzipiell biologisch 
abbaubar. 

Betontrennmittel können auch für Betonbauteile eingesetzt werden, die mit Trinkwasser 
in Berührung kommen. Dazu muss das Trennmittel den Anforderungen des DVGW-
Arbeitsblattes W 347 „Hygienische Anforderungen an zementgebundene Werkstoffe im 
Trinkwasserbereich“ entsprechen. 

Die Wassergefährdungsklasse von Trennmitteln wird anhand der „Verwaltungsvorschrift 
zum Wasserhaushaltsgesetz über die Einstufung wassergefährdender Stoffe (VwVwS)“ 
aus der Kenntnis der Rohstoffeinstufungen ermittelt, wobei der überwiegende Teil der 
Trennmittel in die WGK 1 fällt. Nicht wassergefährdende Trennmittelzubereitungen sind 
zurzeit nur auf Basis unveränderter pfl anzlicher Öle möglich, die aber den betontech-
nologischen Anforderungen in der Regel nicht genügen.
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Die in Frankreich und den Niederlanden existierenden Klassifi zierungen für Beton-
trennmittel haben die Transparenz und Vergleichbarkeit der auf dem Markt befi ndlichen 
Produkte im Hinblick auf die Umwelteigenschaften verbessert und den Marktanteil 
umweltverträglicher Produkte gefördert. Andere europäische Länder sind diesen Bei-
spielen nicht gefolgt und auch die EFCA hat nach kurzer Beratung die Initiative zur 
Schaffung eines europäischen Klassifi zierungssystems zurückgestellt.

Im zweiten Teil des Sachstandsberichtes werden die wichtigsten Rohstoffklassen zur 
Formulierung von Trennmitteln hinsichtlich ihres Umweltverhaltens beschrieben, wobei 
eine Unterteilung in Hauptbestandteile und Additive vorgenommen wurde.

Die verwendeten Mineralöle und Syntheseöle sind in der Regel kennzeichnungsfreie 
Produkte der WGK 1 mit inhärenter biologischer Abbaubarkeit. Der überwiegende Teil 
der Rohstoffe unterliegt aufgrund der niedrigen Viskosität einer Kennzeichnung nach 
der CLP-Verordnung.

Die eingesetzten reinen Pfl anzenöle sind kennzeichnungsfreie nicht wassergefährdende 
Stoffe (nwg Stoffe) mit schneller biologischer Abbaubarkeit. Pfl anzenölderivate sind 
ähnlich zu bewerten, jedoch liegt hier eine Einstufung in die WGK 1 vor.

Lösemittel für Betontrennmittel sind paraffi nbasische, entaromatisierte, inhärent biolo-
gisch abbaubare Kohlenwasserstoffgemische der WGK 1, die aufgrund der niedrigen 
Viskosität und des Flammpunktes der Kennzeichnungspfl icht unterliegen. 

Die als Additive verwendeten Fettsäuren, Fettalkohole und Fettsäureester sind überwie-
gend kennzeichnungsfreie, schnell abbaubare Stoffe und in die WGK 1 eingeordnet.

Die im Additivbereich eingesetzten Emulgatoren sind in der Regel kennzeichnungs-
pfl ichtige, schnell abbaubare Stoffe der WGK 2.

Korrosionsinhibitoren unterliegen einer Kennzeichnungspfl icht, die in Abhängigkeit von 
der Zusammensetzung unterschiedlich ist. Sie sind inhärent biologisch abbaubar und in 
die WGK 1 oder 2 eingestuft. 

Die Betrachtung der wesentlichen Rohstoffe ergibt ein differenziertes Bild über die 
Bewertung von Betontrennmitteln im Hinblick auf umweltrelevante Kriterien. Der 
Sachstandsbericht schafft damit eine wesentlich höhere Transparenz über Technologie 
und Zusammensetzung von Betontrennmitteln und trägt dem Informationsbedürfnis 
der Öffentlichkeit Rechnung.

Durch die Anwendung der GHS-Verordnung auf Betontrennmittel werden viele For-
mulierungen auf Mineralölbasis zu Gefahrstoffen. Damit entsteht für den Anwender die 
Notwendigkeit zu prüfen, ob diese Produkte gegen nicht kennzeichnungspfl ichtige aus-
getauscht werden können. Vor dem Hintergrund eines vorbeugenden Gesundheitsschut-
zes unterstützen die in der Deutschen Bauchemie organisierten Unternehmen dieses 
Substitutionsgebot.
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7 ANHANG 1: BEGRIFFSDEFINITIONEN 

Ein Stoff, der anderen Stoffen oder Produkten in kleiner Menge zugesetzt wird, um 
deren Eigenschaften in bestimmter Weise zu verändern.

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par 
route (Europäisches Übereinkommen zur internationalen Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße)

Biologischer Abbau unter Beteiligung von Sauerstoff als Reaktionspartner, Gegenteil: 
anerober Abbau (unter Ausschluss von Sauerstoff).

Luft mit Schwebeteilchen aus feinverteilten Flüssigkeiten.

Arbeitsplatzgrenzwert ist die zeitlich gewichtete durchschnittliche Konzentration eines 
Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz, bei der akute oder chronische Schädigung der 
Gesundheit der Beschäftigten nicht zu erwarten ist.

Stoffklasse der organischen Chemie bestehend aus geraden bzw. mehr oder weniger 
verzweigten Kohlenwasserstoffketten.

Stoffe, die in Gegenwart von Wasser einen pH-Wert  > 7 bewirken (Hydroxylionen im 
Überschuss), pH > 7 - 14 alkalischer Bereich.

Als amphotere Tenside oder auch als zwitterionische Tenside bezeichnet man Tenside, 
die sowohl eine negativ als auch eine positiv geladene funktionelle Gruppe besitzen.

Organische Verbindungen, die Produkten wie z. B. Ölen und Fetten zugesetzt werden, 
um eine ungewünschte Veränderung (Oxidation z. B. Verharzung) zu verhindern bzw. 
stark zu verlangsamen.

Stoffklasse der organischen Chemie, z. B. Benzol C6H6 u. seine Derivate. Ringförmige 
Kohlenwasserstoffverbindungen, mit einem aromatentypischen Elektronensystem.

Giftiger Effekt auf Bakterien.

Bundesarbeitsblatt

Betriebssicherheitsverordnung

Umweltzeichen, wird für solche Produkte vergeben, die verglichen mit herkömmlichen 
Produkten für den gleichen Verwendungszweck eine geringere Umweltbelastung bei 
unverminderter Gebrauchstauglichkeit aufweisen.

Stichting Beton Losmiddel Fabricanten (holländischer Verband der Betontrennmittel-
hersteller)

Biocidal Products Regulation (Biozidprodukte-Verordnung)

Additiv

ADR

aerober biologischer Abbau

Aerosol

AGW

aliphatische Verbindungen

alkalische Reaktion

Amphotenside

Antioxidantien

Aromaten

Bakterientoxizität

BArb.Bl.

BetrSichV

Blauer Engel

BLF

BPR
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Biologischer Sauerstoffbedarf (engl. BOD, biochemical oxygen demand)

Chlorierte Kohlenwasserstoffe

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) über die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung von Stoffen und Gemischen („Regulation on Classifi cation, Labelling 
and Packaging of Substances and Mixtures“) 

cancerogen (krebserregend), mutagen (erbgutverändernd), reproduktionstoxisch (fort-
pfl anzungsgefährdend)

Abkömmlinge einer bestimmten Verbindung oder Stoffgruppe

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.

Europäische Agentur für chemische Stoffe, die die Umsetzung  der REACH-Verordnung 
beaufsichtigt

European Federation of Concrete Admixtures Associations

Europäisches Altstoffverzeichnis (European Inventory of Existing Commercial Chemical 
Substances)

Grenzfl ächenaktive Stoffe, die eine feine Verteilung zweier, nicht miteinander misch-
barer Flüssigkeiten stabilisieren (Beispiel: Öl / Wasser).

System aus zwei nicht mischbaren Flüssigkeiten, bei dem die eine Flüssigkeit in Form 
kleinster Tröpfchen in der anderen Flüssigkeit stabil verteilt ist.

Ergänzende Gefahrenhinweise (H-Sätze), die im GHS nicht berücksichtigt worden sind 
und nur in der EU verwendet werden. 

Bewertung eines schädlichen Einfl usses auf Fische.

Temperatur, ab der eine Flüssigkeit unter defi nierten Bedingungen zündfähige Gasge-
mische entwickelt.

Globally Harmonized System (weltweit einheitliches System der Vereinten Nationen zur 
Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)

Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

BSB

CKW

CLP-Verordnung

CMR-Stoff

Derivate

DVGW

ECHA

EFCA

EINECS

Emulgatoren

Emulsion

EUH-Satz

Fischtoxizität

Flammpunkt

GHS

GISBAU
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In GISBAU verwendetes Klassifi zierungssystem zur Einstufung von Produktgruppen 
nach ihrem Gefährdungspotential.

Gefahren- und Sicherheitshinweise nach CLP-Verordnung

Das, unter bestimmten Bedingungen, Austreten von Holzinhaltsstoffen aus der 
Schalung, welche die Betonoberfl äche negativ beeinfl ussen.

Chemische Reaktion des Zementes mit Wasser zu Zementstein.

Wasserabstoßender Effekt

Additive, die die Korrosion von Metallen verhindern bzw. stark verlangsamen.

Hohlräume im Beton, die durch nicht optimale Verdichtung oder Separation von Wasser 
im Frischbeton entstanden sind.

Maximale Arbeitsplatz-Konzentration; die höchstzulässige Konzentration eines Arbeits-
stoffes als Gas, Dampf oder Schwebstoff in der Luft am Arbeitsplatz

Schalungsart, die aus Flüssigkunststoffen besteht, auf einer Negativform aushärtet 
(bzw. als Serienstrukturen geliefert wird) und dem Beton neue Gestaltungsmöglichkeiten 
bietet.

Aus mineralischen Rohstoffen gewonnene fl üssige Destillationsprodukte, die im 
Wesentlichen aus Gemischen von gesättigten Kohlenwasserstoffen bestehen.

Abkürzung für „Organisation for Economic Cooperation and Development”

Wissenschaft von der Verteilung und von den Wirkungen chemischer Substanzen auf 
Organismen, soweit daraus direkt oder indirekt Schäden für Natur und Mensch entste-
hen.

Giftiger Effekt bei Säugetieren (z. B. Ratten) nach Einnahme durch den Mund (Ver-
schlucken).

Polycyklische aromatische Kohlenwasserstoffe

Stoff, der im Europäischen Altstoffregister (EINECS) aufgeführt ist und eine EINECS-
Nummer hat.

GISCODE

H- und P-Sätze 

Holzzuckeraustritt

Hydratation von Zement

Hydrophobie

Korrosionsinhibitoren

Lunker

MAK-Wert

Matrizen

Mineralöl

OECD

Ökotoxikologie

Orale Säugetiertoxizität

PCA

Phase-in Stoff
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Vergabegrundlage für Umweltzeichen „Biologisch abbaubare Schmierstoffe und Hy-
draulikfl üssigkeiten“ der RAL gGmbH.

Verordnung der Europäischen Gemeinschaft zur Registrierung, Bewertung und Zulassung 
chemischer Stoffe (englisch: REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals).

Unter REACH ein Forum zum Austausch von Stoffi nformationen.

Le Syndicat National des Adjuvants pour Bétons et Mortiers (französischer Verband der 
Betonzusatzmittelhersteller)

Total Organic Carbon (gesamter organischer Kohlenstoff)

Lehre von den durch Stoffe verursachten Störungen auf belebte Systeme, d. h. von 
Giftwirkungen

Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten: Läger

Technische Regel für Gefahrstoffe

Chemische Reaktion eines Esters zum Austausch von Alkoholen.

United Nations Economic Commission for Europe

Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

Bezeichnung für ein aus drei Klassen bestehendes System zur Charakterisierung des 
Gefährdungsgrades von Stoffen. 
WGK 1: schwach wassergefährdend
WGK 2: wassergefährdend
WGK 3: stark wassergefährdend
Stoffe, die nicht wassergefährdend sind, werden mit „nwg“ bezeichnet und in der 
VwVwS geführt.

Wasserhaushaltsgesetz

RAL UZ 178

REACH

SIEF

SYNAD

TOC

Toxikologie

TrbF 20

TRGS

Umesterung

UNECE

VwVwS

Wassergefährdungsklassen (WGK) 

WHG
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9 NACHWORT

Diese vierte, aktualisierte Aufl age des Sachstandsberichtes „Betontrennmittel und 
Umwelt“ wurde vom Arbeitskreis 2.3 „Betontrennmittel“ (AK 2.3) erarbeitet und im 
Fachausschuss 2 „Betontechnik“ (FA 2) diskutiert und verabschiedet. Der Sachstands-
bericht soll den Mitgliedsunternehmen sowie der Fachöffentlichkeit zur Information 
dienen. Alle bis Ende April 2015 vorliegenden Unterlagen und die Erfahrungen mit der 
im Juni 2008 veröffentlichten 3. Aufl age des Sachstandsberichtes wurden in den vor-
liegenden Bericht eingearbeitet. 

Dem Arbeitskreis AK 2.3 „Betontrennmittel“ gehören an:

Dipl.-Ing. Petra Fischer
Deutsche Bauchemie e.V., Frankfurt

Michael Herold
Schomburg GmbH & Co. KG, Detmold

Julia Hillenbrand
Sika Deutschland GmbH, Leimen

Dipl.-Ing. Thomas Höppner
FUCHS LUBRITECH GmbH, Weilerbach 

Dipl.-Ing. Ingo Husmann
Ha-Be Betonchemie GmbH & Co. KG, Hameln

Dipl.-Betriebswirt (FH) Wolfgang Kienle
Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG 

Dr. Wolfgang Leite (stellv. Obmann des AK 2.3)
Grace Bauprodukte GmbH, Lügde

Harald Nawroth
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG, Bottrop

Marc Schelinski
Saint-Gobain Weber GmbH, Datteln

Dr. Martin Schnalke (Obmann des AK 2.3)
BASF Construction Solutions GmbH, Mannheim 

Die Deutsche Bauchemie e. V. bittet darum, Erfahrungen und Anmerkungen zu dieser 
Informationsschrift der Geschäftsstelle in Frankfurt mitzuteilen.



Deutsche Bauchemie e. V.
Mainzer Landstraße 55
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